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Ad/mt

Ich, Prof. Dr. Axel Adrian, bescheinige, dass die geänderten Bestimmungen

der nachstehenden Satzung mit den in meiner heutigen Urkunde mit der

unmittelbar vorangehenden UVZ-Nr. (Niederschrift über eine Hauptversamm-

lung einer Aktiengesellschaft) gefassten Beschlüssen über die Änderung der

Satzung und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Han-

delsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstim-

men.

Nürnberg, den 18.07.2025
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SsSzung
der

Immovariä Real Esta&s AG

^
Finnar Sfiz, Geschsft&Jahr

(1) Die Oeseäschaft Rihrt äie Firma .immovaria Real Estete AG<E-

{2) Sfe der GssefechaftRt Nürnberg.

(3) GeschäBslahrisfdssKafendeoahr.

§2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gesenstsand des Unteme^imens fet
a. der An- und Verfauf sowie VennHäung von Beteifigunsen sn GeseBschaften aBer
Art, . .

b. der Erwerb, das Halten, <5e Bewfrtschaftung und Vewertüng voin Immobilten Jeder
Art,

o. dfe Enfwfctöung und Konzeptjon von K^'rtalantegen.

Ausgenommen sind srtaubnispfÜcWge Geschäfts, soweä diese Erfauhnjs nicht vorfiegft

(2) Die Geseßschaß ist zu afien Gest^äS^n und Maßnahmen bepecfö^ d® den Zwe<*
des Unfemehmens fördern. Sie kann zu äiesem Zweck auch sndo^ Urriiemehmen
grQnden, ewerben oder ^ch an ihnen fcetea^ea

§3
Gnmdkaptal; Akßen

(1) Das GriJndfeapÄaI äer Geseitechaft betagt 7.621-1&4-,00 Eüro und fei singäeBt m
7.621.194 auf den Inhaber laufende StSctekSen.

<2) Bei Ausgabe neuer Aktfen l^ann ^ne von den Besfenmungen des § 0& AtöG abwies
chsnote Gewinnberechfigüng festgesefet werden.

(3) ©n Anspruch auf Verbriefung von Anfeilen vst au^eschfossso, ^ sei äerm ^e ve^
brieftmg'v^t nach den Regeln einer Böise erforäerffch, an d^- A^e^i d®- GeseHs^m.
notieren oder ancferdße Notiz beantragt isf Qcferwird. DerVorstanö besSmmt <ße l-orm
der Aköenuikunden wie auch der Gewinnantetis- und Emeuerungsscheine-

(4) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapita! mit Zustimmung^ des /kü^chtsra^s2üm 17-ju!f

2030 einmalig oder mehrmafsg'um bis zu insgesamt EUR 3.800.000,00 gegen Barwd/oder

'Sacheinfagen durch Ausgabe neuer, auf den Snhaber fautenden Stückaktien mit emem anteifigen

Grwdkapitaf von l EURje Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapttaf 2025).

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Außichtsrats das gesetzhche Bezugsrecht der

Aktionäre 'm folgenden FäHen auszuschfießen:
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-für Sp'itzenbeträge,

- bes Kapitaferhöhung gegen BarefnSagen sofern der auf neue Aktien, für die das

Bezugsrecht ausgeschfossen wird, insgesamt entfallende anteiffge Betrag des GruncfkapitaSs

20 % des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtfgung vorhandenen Grundkapitals nicht

übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den BÖrsenpreis der bereits an einer

Wertpapierbörse gehandeften Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der

endgültigen Festlegung des Ausgabebe trags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne

der §§ 203 Abs. l und 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet;

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheiniage in Form von Unternehmen und/oder

Unternehmensteilen, Gesellschaften und/oder Geselfschaftsanteilen, einer einen Betrieb

bildenden Gesamtheit von Wsrtschaftsgütern sowie fmmobifien.

Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen w'irc), kann öas Bezugsrecht auch

eingeräumt werden, indem die Aktien von Kreditinstituten oder anderen die

Voraussetzungen des § 186 Abs. SAktG erfüHenden Unternehmen mst der Verpflichtung

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsfchtsrats die Einzelheiten der

Durchführung üer Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kopitaf 2025, insbesondere den

Inhalt der Aktienrechte sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, einschHeßiich des

Ausgabebetrages, festzulegen.

Der AufsSchtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach voHständiger oder teilweiser

Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2025 oder

nach Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals entsprechend

anzupassen.

§4
Vorstand

(1) Der VoFsland besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichfsrsit bestimmf
die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. Der Aufs/chterat kann einen Voreftzenten und
einen sfelfvertrefenden Vofsrfzenden des Voretancts ernennen.

(2) Besteht der Vorstemf nur aus einer Person, so vertritt diese die Geseftechaff. Besteht
der Vorstand aus mehreren Personen, so vwrd die Ges^lsohaft durch zwei MrfgJreder
des Vorstands gemeinsam oder durch ein MHglied des Vorstands zusaminen mit el-
nern Prokurieten vertreten.

(3) Der Vorstand fassf se?ne Beschlösse mft StJmmenmehrtieifc Be? SS'mmengteichheft gibt
dfe Stimme des Voreftzenden den Ausschla^. ^

(4) Der Aufeichterat kann einzelnen M^gfiedern des VoRtends Bnzeiverfc^ungsbefugnis |
erteto und Ihnen gesfanen, Rechf^eschäffe mftsfch als Vertre'ter Dritter vorzuneh- |
men.

Der Vorsfand kann steh mft Zustimmung des Aufelohtsrats dureh änsümmigen Be-
sch(us8'e'ine~G^chäRBondnur^ geben. Er hat dte Geschäfte der^GeseHschaft narfi
Maßgabe der Gesetze, der Sateüns und der.täeschäftswdnung zu TCmren.
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§5
Aufeichferaf

(1) Der Aufsichterat besteht aus ärei ft^tgltedem. Er wahffi ays s^rter Mitt& em^i Vorslt-
zenden und einen sfeth/ertnetencterT Vorsteenden. Scheidet ct^'Vorsifzende oder sein
SteltyertTetsr aus, äö ist e)n& Neuwahf vo?zun^menr. ÜeT Aüfeictiforat kann sich ^ne
Geschäftsordriung geben.

(2) Die Änttsdauer 4^)T' Äufefcfttsrätsny^Be^er währt längstens bfe zur Beenci^ung cfer
HsiuptveFSanmihjng, tfe über die Enäa^ung für da$ vierte1 ©Bsc^iäfislahr nach dem
Begmn'^Fftssüsz^t beschließt Das Geschäftsjahr, in dem dteÄ^tszeftüe^rnnt, wkrä
nicht rrätgeredmet

(3) Die MHgtiederctes AuföichEsrats können ihrAirrt durc^i e^nean deft Vorefeenden äes
AüfeTcftterats oder art den Vorstand ?u n'chfende schrifflfeho Erklärung üftter Efnhaftung
einer Frfst von vter Woäien nfederie^en.

(4) Der Aufsichterat entecheuiet durc^ Besfib)u®&. &'n Aufeföhfenalsmitgfied nnnmt auch an
derAbsffmnwg/tefl, werin es sich derStimmei enthält Bn;ab*i?eiidesAuNchtaiats"
mitgtted kann Öädun^r an einer Besäitüssfössung tffln^imen, äass es seine unter-
zeichnete schriflBfd^e SEffnmabgabe durch ein anderes Aufeidrfsratsmrtgffed üb&rrer-
chen lässt Darüber hinaus können abwesende Aufs1chtsrsfe)iDtgIi©ä®r ihre Stimme
vor, währerKf oder nach einer AufBichfsnatestfzung innerhalb einer vom Aufefcbferate-
voreitzenden 2U bes&mmenden angem^ffi^en Fret m T^formi femmündlic^ per T®-
tefeoc oder E-MaSl, oder roündljch mittete sonsliger gebräuchffßhef Kbmnw^kafionsmrf-
N abgeäien, insbesondere ^wSh durch Vidsozuschattung, oöer Skyp?- oder Teleföri-
kcnferenz, sofern Rejn anwesendes Aüfeit'ehisräSsmrtgIied 'dem wic(erspri<At; ein Wfder"
Spruch kann äann nicht srhoben vyerden, wenn tfas abwesende AufeacfttsratemitgBed
und das oder die anwesende/n Aufsfchtsratemäglied/er unt@rahander jm Wege aUsNü-
gen und aleichseitigeft Sehens ünä/oäer Hörens m Vert>mdüng stehen und den B€^
schlussgegenständ eröffem fconnen. :

Ofe Sitzungen: weisen vom Vorisfeencf^n d©$ Aufsfchlsräfes fn Textfonn_^rtevfen, ;
und zwar mft einer Ladürgsfnsl von 14 Tstgen. B^ äer BeredmupQ ^ses' Friät weTden ;
der Tag d^r AÜsehdungr uncf der Tag d^r Sjteung :nfeht infgerecsbnet Auße^3^dei'
Sitzungesn is$ auch 3es-cft^us?fessyr^ m T^0^ o^s^l^^^erf?^Q^K?he
Beschiuäsfassung z3u|äs®Ig. wenn Kein Aufsichferatenn^glfed Lesern Ver^iren wider- ]
spricht l

Der AufeichtSTsrt ist nur bescföyss^hig, ^fteh^ alle <ire< Mi^gHedä- an ^r Beächhß$f9&- |
sung ^(inämeri. Bw ^ Stnnmer^leFöhheft 3^ ^ie Stimm^'d^ Votefetenden den Aus- |
schlag. , {

(5) Der Vorsitzende ist enftscbttgt, wn Nsffnen des AüfsicbteTats erford^riiche WiBenserMä-
rungen abzugeben und entgegenzynehmea

(6) DerAufeiohferat ist befügf, Andenjf^en der Satzung, die nur deren Fassung befreffen,
zu beschließen.

CD Den Aufelcht$ratssnHgBedem wird fQr fftfa Tätigk^ e^_V^^ITOrL&52S^ pro
Jahr Qwrähri'äer'VOTä^de des Ayfsi^r^ ^^
hö>hersä;''S9f"um 'd^gäälichen Ümsatesteuem. Dfe W^^^}S^_
haben wiän^"Artspruc?"aüf" eine angemessene Vennögensschäden-Haftpfficht-

Versicherung (0 & O-Versfch^rung).
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§6
Hauptversammlung

(1) Die Hauptver^mftlyng vririt durch den Vorstand oder den AüfeTchtgratemberufen. Sie
findet w Sitz der Geseltechaft» einer deutschen Wertpäpferböree oder in et'ner deut-
sehen Stadt mit .mindestens 40.000 Einwohnern statt Die yauptversammIunQ ist, so-
wftit gesetetich nichts Abweichendes bestimmt tet, mindestens 30 Tsfge vor äem Tag
de>r Verssmmlunfll efhzcrbwvfon* Der Tag der V^reammtyng und der TS(Q der Ehberu-
fting änd nlöht m'rtzywhnen. Die Ein^erufi.inffslrist veriänjSf:erit s!Gh üffidie Tage cier
Anrn0|dun0sfiist nswh § 6Abs. 4 der SafzüRg»

(2) Den Vo^ttz tn der Häüpttfersammlung fOhrt der Vorshzende des Aüfelchtsrats, im Falte
seiner Verhinäemng sein Sfellvertrefer. Oben ste den Vorsitz nicht aus. vrird tterVorsft-
zentfe durth dfe Hayptver^mmfunö gewähtt

(3) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eins Stimme. Beschlüsse der Hauptver-
sammfung wercten» soweit nicht zwinseride sescrtzlioh^ Vonchrtften ehtgegwstehen,
mft ehfactier Mehrheit der abfleffebenen Stimmen gefasst Soweit das AWengeseb
au&erdem zur Beschtuserfasaung eine Mehrtieit des be) der Beschlussfassung vertre-
tehen örundkgptefe üörschrBlbt, genögt, söweft 0® gesetzlich zulaösfg i?t, die einfache
Mehrheit des vertretenen Kapitals.

(4) Zyr Tetohmä an äcr Hayptver?ammlung und zur Ausöbynü äes Stimmrechts sind
diejenigen AktJohäre bcrecfitigt, die sich rechtzertig angemelcfet haben. Die Anmeldung
hat der GesNtechaft Innerhalb der flesetzlichen Frist unter der in der Einbenrfung ge-
napnten Adresse zuzugabeo- Der Vorstand fazw. der Aufsichteral bei Efnbenrfung der
Haupfyereammfyng durch den Ayfeichtsrat ist ennäcfrtlgt, dte Frfet f&r die Anmeldung
}n der Einbefttfunß äyf bis zu 3 Tj^en vor der tiauptversamnntunö zu verkörzen, Der
TagderVeraammlung un^ der Tag des Zugangs sfnd Jeweils ntehtmazure(?hnen.

(5) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt/ die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren
Aktienbesitz, bezogen auf den Geschäftsschluss des 22,Tages vor der Hauptversammlung/

nachgewiesen haben. Der Nachweis ist durch eine in Textform f§ 126b BGB) erstellte ßescheinigung :
des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz zu erbringen. Die Anmeldung und der Nachweis \
des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung unter

der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in |

Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. ';

Dte nach Säte 1 erförxtertiche S^cheiniguna ^"rt ^ Aktien, dw zum mafigeblidien j
Zeitpunkt nicht m elnenrt bei einem KreäiWtüt geführten Deppt v^wahrt .wwdw. ^
auch von•<forGeaelfschsrff, einem Notar, eherWertpap^reamm.elbanH, ejnem Kreditin-
sätutrffnertitalbderEüropStechon Union oder einer Niwterfassung <(er öesetlschaft an
ihren Säreenpläteen toi In- und Auäiand ausgettefrt werden.

(6) Der Vew?mluns;steiter resött den Ablauf der Hauptyersamrnlung. insü®sor>dere^dle
Reihe^eJdwVeÄandlyng^^enstSn<ie und die Art äterAfasymmung, ET kann siäi
hierbei insbesofldens bei der Ausübung de? Hausrechtw der Untepstützunfl von Miffi
Personen bedienen.

Der Vereamm(unj$sleiter ^ ermäöhtigt. das Frage, und ^?®<*t_%A8n-?SaSten S
Hauptvftsaroffi!wiöwertavf. ffir jelnz^na Tagespränunsspw^ o<i®(T ?f ®i"z®tw Kea- j
nerzeftltch janflemes^en a^u bes<rfirfinken.
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(7}[enifW

(8) Der Vorstand kann vorsehen, die Bi(d- und Tonübertragung der Versammlung zuzutas-
sen. Die Übertragung kann auch in einer Form erfofgen, zu der dfe öffentfichkeif un-
eingeschränkten Zugang hat

(9) Der Vorstand kann vorsehen» dass Aktionäre ihre Stimmen, auch' ohne an cfer Ver-
Sammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunfkation ab-
geben dürfen (Srielwahl). Der Vorstand Ist auch ermächfigt, Bestfmmunseri zum Ver-
fahren zu treffen. Dies& werden mit der Einberufüng der Haupfversammiung bekannt
gemacht.

(10) Das Slimmrecht kann durch einen Beyolfmächtrgten ausgeübt werden. Die Erteilung
der VofJmacht. ihr Wfderruf und der Nachweis der BevoUmächtfgunQ gegenüber der
GeseDschsrft bedürfen der Texffonn. Der Widerruf kann auch durch 'persönfrches Er-
scheinen des Aktionärs zur Hauptversammlung erfolgen. Vollmachten können der Ge-
seUschaft auch In einer vom Vorstand näher zu bestfmmenden efefcfronischen Form
übermittelt werden; ist dies der Fall, werden die Einzelheiten zusammen mit der Ef'nfa-
düng bekannt gemacht § 135 ÄktG bleibt unberührt Bevollmächtigt ein Akff'onär mehr
als eine Person, so Rann die Gesellschaft eine oder mehrens von diesen zurückweisen,

(l l) Der Vorstand ist - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - ermächtigt, für bis zum Ablauf des 17. Juli

2030 stattfindende Hauptversammlungen vorzusehen, dass die Versammlung ohne physische Präsenz

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle

Hauptversammlung). Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die hierfür

vorgesehenen rechtlichen Voraussetzungen einzuhatten.

(12) Die Teifnahme von Mitgfiedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung darf im Wege der

Bifd- und Tonübertragung erfolgen, wenn das betreffende Aufsichtsratsmstgfied an der

physischen Teilnahme am Ort der Hauptversammlung verhindert ist, wenn aas
Aufsichtsratsmitgfied seinen Wohnsitz im Ausland hat oder eine Anwesenheit am Ort der
Hauptversammlung mit einer unangemessen fangen Reisedauer verbunden wäre oder wenn

die Hauptversammlung u/s virtueHe Hauptversammlung abgehaften wird.
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§7
Jahresabschluss

Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss (Bilanz nebst
Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und, sofern erforderlich, den Lagebericht
für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und diese Unterlagen dem AufsEchtsrat
zusammen mit dem Vorschtag. den er der Hauptversammfung für die Verwendung des
Bilanzgewinns machen wfff, vorzulegen.

§8
Rücktagen

Stellen Vorstend und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können Sie den ge-
samten Jahresüberschuss in andere Gewinnrücktagen einsteflen. Sie dürfen keine Be-
träge in andere Gewinnrücktägen einstellen, wenn die anderen Gewinnrücklagen die
Hälfte des Grund(<aptt?tts Übersteigen oder soweit sie nach der Einstellung die Hälfte
des Grundkapttals überatelgen würden. Dabei sind Beträge, die in die gesetzliche
Rücktage elnzusteilfen sfnd^ und efn Veriush/ortrag vorab vom Jahresüberschuss abzu-
ziehen.

Sä
Schlussbestimmungen

(1) Die Bekanntmachungen der Gesetlschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzei'ger.

(2) Die Gesellschaft trägt <lie ffiit der Gründung verbundenen Kosten (insbesondere die
Rschtsanwalts-, Notar- und Registergerichtsgebühren, einschließlit^i Veröffentti-
chungskosten) bte zu einem Gesamtbetrag von 6.000 Euro.
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